
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/5/7 8Ob83/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1974

Norm

ZPO §503 Z4 E4c4

Rechtssatz

Bei der Überprüfung von Erfahrungssätzen in der Revisionsinstanz ist zu unterscheiden, ob Erfahrungssätze bei der

Beweiswürdigung oder bei der Ausdeutung des Obersatzes angewendet werden. Revisibel sind nur Erfahrungssätze,

die einen Bestandteil des Obersatzes (der rechtlichen Beurteilung) bilden; Erfahrungssätze, die zur

Tatsachenfeststellung, zur Herstellung des Untersatzes dienen, gehören in den Bereich der irrevisiblen freien

Beweiswürdigung.
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